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B e a n t W 0 r tun 9 

der Anfrage der Abgeordneten Klara Motter und 
Partner/innen betreffend Kostenexplosion im 
Spitalsbereich aufgrund fehlender Pflege~ 

einrichtungen, Nr. 1112/J; 

-111Z IJ 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständliChen An­

frage ersichtlichen Fragen führe ich folgendes aus: 

Zu Fragen 1, 2, 3: 

Die Frage, ob die bundesdeutschen Ergebnisse der genannten Studien 

auch für österreich Geltung haben könnten, könnte nur nach einge­

hender Prüfung dieser Studien b~urteilt werden. 

Studien, die Aufschluß über den. Umfang von Fehlbelegungen in Akut­

krankenhäusern geben, sind für alle an der Finanzierung der Spitä­

ler Beteiligten von Interesse. Da es sich bei dem angesprochenen 

Personenkreis um sogenannte "Asylierungsfälle" handelt, die nicht 

mehr in die Kompetenz der Krankenversicherung fallen, wären als 

Adressaten für die Vergabe derartiger Studien primär die Spitals­

erhalter bzw. die Sozialhilfeträger der Länder anzusprechen. 
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.zu_FrC!ge 4: 

In der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gern. Art. 15a B-VG 

über gemeinsame Maßnahmen für pflegebedürftige Personen verpflich­

ten sich die Länder u.a. einen Mindeststandard an ambulanten, 

teilstationären und stationären Diensten sicherzustellen, die ein­

heitlichen Qualitätskr~terien entsprechen. 

Zur Sicherung dieses Mindeststandards haben die Länder bis Ende 

1996 Bedarfs- und Entwicklungspläne zu erstellen und di~se inner­

halb eines festgelegten Zeitplahes zu realisieren. 

Der Stand der Durchführung dieser Vereinbarung ist regelmäßig Ge­

genstand von Besprechungen zwischen dem Bundesministerium für Ar­

beIt und Soziales und den Ländern. 

Zu Frage 5: 

Mit Art. 12 der oben genannten Vereinbarung wurde ein Arbeitskreis 

für Pflegevorsorge als Forum zur Diskussion der Erfahrungen mit 
i: 

der Neuordnung der Pflegevorsorge und zur Erarbeitung von Vor-

schlägen zur Weiterentwicklung des Systems eingerichtet. In diesem 

Arbeitskreis sind alle von der Neuordnung der Pflegevorsorge be­

troffenen Stellen vertreten. Der Arbeitskreis erfüllt seine Aufga­

ben in zufriedenstellender Weise. 

Im März 1995 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

eine Studie zu den Auswirkungen des Pflegevorsorgesystems in Auf­

trag gegeben. Im Rahmen dieser Studie sollen durch quantitative 

Befragungen und qualitative Interviews die Auswirkungen der Neu­

ordnung der Pflegevorsorge auf die pflegebedürftigen Personen und 

privaten Pflegepersonen untersucht werden. 

Erste Zwischenergebnisse sind Ende 1995 zu erwarten. Das Endergeb­

nis dieser StUdie wird voraussichtlich Ende 1996 vorliegen. 
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Im Rahmen einer weiteren Studie betreffend die Auswirkungen des 

Pflegevorsorgesystems auf die Angebotsseite der sozialen Dienste, 

die demnächst in Auftrag gegeben wird, sollen die Auswirkungen auf 

die ambulanten, teilstationären und stationären Dienste für 

pflegebedürftige Personen untersucht werden. 

Der Bundesminister: 

k 
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BEILAGE 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE 

1.) Sind Ihnen die deutschen Studle~; iumThema "Fehlbelegungen" bekannt? 

2.) Sind Sie der Meinung, daß auf grund der demographisch ähnlichen Strukturen die 

bundesdeutschen Ergebrusse auch fur Österreich Geltung haben könnten? 

3.) Wenn nein, hielten Sie es nicht fur angebracht österreichspezifische Studien zu 

initiieren? 

4.) Anläßlich der Einfuhrung des Pflegegeldgesetzes wurden mit den Ländern 
Vereinbarungen getroffen, die einen Mindeststandardan ambulanten, teilstationären und 
stationären Diensten, welche einheitlichen Qualitätskriterien entsprechen müssen, 
sicherstellen sollen. Inwieweit werden diese Vereinbarungen von den Ländern erfullt? 
(Bitte jedes Bundesland einzeln anfuhren.) 

5.) Auf der Basis dieser Vereinbarung wurde ein Arbeitskreis eingerichtet, dem auch 
VertreterInnen des Bundes angehören. Wie werden nun seitens Ihres Ministeriums'die 
Arbeitsergebnisse dieses Arbeitskreises bewertet? 

6.) Können Sie Zwischenergebnisse des seitens Ihres Ministeriums in Auftrag gegebenen 
Forschungsprojekts zum Thema "Evaluierung der Pflegevorsorge" berichten? 

7.) Wann ist mit de.E.»eendigung des Forschungsprojekts zu rechnen? 

Liberales Forum - Parlamentsklub, ABO 
(Datei: SOZ-PFLE.DOC. Ausdruck vom: 3. Mai 1995) 
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